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ASonnementspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjährl.i Fr. 4. 50,

Vierteljahr!. : Fr. 2. 25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjahr!. Fr. 6. —
Vierteljahr!. : Fr. 2. 90

Für das Ausland:
Halbjährl. : Fr. 5. 30

àiVeiZsri/às

eltu
Kinrückungsgebühr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

Schreiben Sr. Heiligkeit Papst
Sea XIII.

an den Gcncraivikar von Rom, über
den religiösen Unterricht.

i chtuß.)

In der Erwartung von Vortheilen,
die geringer sind als die oben aufgezähl-

ten, hat man unlängst daran gedacht,

den Elementarunterricht durch Gesetz

für obligatorisch zu erklären und selbst

mittelst Strafen die Eltern zu zwingen,
ihre Kinder in die Schule zu schicken:

und nun erdreistet mail sich, der katho-

tischen Jugend den Religionsunterricht
zu entziehen, der zweifellos die sicherste

Garantie einer weisen und tugendhaften
Lebensrichtung ist. Ist es nicht ein

gransames Verlangen, man solle die

Kinder ohne religiöse Ideen und Ge-

fühle heranwachsen lassen, bis sie in
jenes hitzige Jünglingsalter treten, wo
sie dann im Kampfe mit der Verfüh-
rung und gewaltigen Leidenschaften ohne

Waffen lind Zügel sicherlich sich fort-
reißen lassen auf die schlüpfrige Bahn
des Verbrechens? Großer Kummer be-

stürmt Unser Vaterherz, wenn Wir die

traurigen Folgen dieses unvernünftigen
Beschlusses erwägen, und dieser Kummer
gewinnt noch an Bitterkeit bei dem Ge-

danken, daß heut zu Tage die Versn-
chungen zu allerhand Lastern stärker
und zahlreicher sind als jemals. Sie,
Herr Cardinal, der Sie in Ihrem hohen
Amte als Unser Stellvertreter in der

Lage sind, in größter Nähe die Ent-
Wicklung des Kampfes zu verfolgen,
den man in Unserem Rom gegen Gott
und die Kirche rührt, Sie wissen, wie

zahlreich und mächtig die Gefahren der

Corruption für die Jugend sind: man
verbreitet verderbliche und jede bestehende

Ordnung untergrabende Lehren, man
befaßt sich mit verwegenen und gewalt-
thätigen Vorsätzen gegen jede legitime
Autorität, und endlich darf die Jmmo-
ralität ungezügelt einherschreiten und

offen auf tausend Wegen die Augen
blenden und die Herzen corrnmpiren.

Wenn diese und ähnliche Angriffe
gegen den Glauben lind die Sitten ge-

richtet werden, ist es dann in einem

solchen Momente gerathen, die religiöse

Erziehung ans den Schulen zu ver-

drängen? Will man etwa durch diese

Anordnung aus dem römischen Volke,

welches seines Glaubens wegen seit den

apostolischen Zeiten überall berühmt war,
und bis auf unsere Tage wegen der

Reinheit seiner Sitten und seines auf
der Religion basirten frommen Lebens

bewundert wurde, will man etwa aus

ihm ein religionsloses, ausgelassenes Volk
machen und es zur Barbarei und Wild-
heit führen? Und wie könnte mitten
unter einem mit solcher Bosheit Verderb-

ten Volke der Statthalter Jesu Christi,
der Lehrer aller Gläubigen, seine höchste

Autorität geachtet sehen, mit Ehren
seinen erhabenen Sitz inne behalten und

verehrt und ungestört die Pflichten seines

päpstlichen Amtes erfüllen? In diese

Lage, Herr Cardinal, hat man Uns zum
Tbeile schon versetzt, und in dieser Rich-

tung wird man allen Anzeichen nach

auch in Zukunft vorgehen, wenn nicht
Gott diesen Angriffen, von denen der

eine stets radelnswerther ist als der

andere, in seiner Erbarmung ein Ziel
setzt.

Indeß so lange die Vorsehung in
ihrem anbetungswürdigen Nathschlusse

diese Prüfung andauern läßt, müssen

Wir, falls eine Aenderung der Dinge
nicht in Unserer Macht liegt, doch Alles
anwenden, um sie zu mildern und den

Schaden weniger empfindlich zu gestal-

ten. Darum müssen nicht nur die

Pfarrer ihre Aufmerksamkeit und ihren
Eifer beim Katechismusunterricht ver-

doppeln, sondern man muß auch durch

neue und erfolgreiche Mittel den durch
Andere Schuld entstandenen Schaden
wieder gut zu machen suchen. Wir
zweifeln nicht daran, daß der Clerus

von Rom auch hierin nicht verfehlen

wird, die Pflichten seines priesterlichen

Lehramtes zu erfüllen, daß er bestrebt

sein wird, die römische Jugend vor den

ihrem Glauben und ihrer Moralität
drohenden Gefahren zu schützen. Sicher-
lich werden auch die in dieser Stadt
zum großen Nutzen der Religion blühen-
den Vereine alle ihnen zu Gebote stehen-

den Mittel dieser heiligen Aufgabe wid-

men und es verhindern, daß diese edle

Stadt ihren erhabenen Charakter als
heilige Stadt verliere und ein Opfer
des Irrthums und der Schauplatz des

Unglaubens werde. Und Sie, Herr
Cardinal, sorgen Sie mit der ihnen

eigenthümlichen Klugheit und Entschie-

denhcit für die Vermehrung der Ora-
tonen und Schulen, damit sich dort die

jungen Leute zum Unterrichte in der

heiligen katholischen Religion versam-

mein, in der sie durch eine besondere

Gnade des Himmels geboren sind. Sor-
gen Sie dafür, wie das bereits mit Er-
folg in mailchen Kirchen geschieht, daß

tugendhafte, liebreiche Laien unter der

Aufsicht eines oder mehrerer Priester
sich dem Katechismusunterrichte für die

Kinder widmen; bemühen Sie sich, daß
die Eltern durch ihre Pfarrer ermahnt
werden, ihre Kinder dahin zu schicken,

und daß allen die Pflicht eingeschärft

werde, für ihre Kinder in den Schulen
den Religionsunterricht zu verlangen.
Von großem Nutzen würde es sein,

wenn man auch für die Erwachsenen

an besonders dazu geeigneten Orten
katechetische Unterrichtsstunden einrich-
tete, um in den Seelen die in der Kind-
heit erhaltenen heilsamen Vorschriften
stets lebendig zu erhalten. Hören Sie
nicht ans, die Frömmigkeit der Priester
und Laien zu entflammen und ihren
Eifer immer mehr anzufachen, indem

Sie ihnen die Wichtigkeit dieses Werkes

und die Verdienste vor Augen führen,
welche sie sich dadurch um Gott, um

Uns, und um die ganze Gesellschaft er-

werben, und erinnern Sie dieselben auch

daran, daß Wir den Eifrigsten die ihnen
gebührende Beachtung nicht versagen
werden.

Es entgeht Uns endlich nicht, daß

zur Verwirklichung Unserer Absicht

größere materielle Mittel nothwendig
sind, als diejenigen, über die Wir ver-

fügen. Doch, wenngleich Wir gezwun-
gen sind, von den Gaben der Glänbi-
gen zu leben, welche wegen der jetzigen

unruhigen und traurigen Zeitlage sich

selbst in Noth befinden, und wenngleich
Wir nicht so reichlich geben können,
wie Unser Herz es möchte: so werden

Wir doch so viel, als in Unseren Kräf-
ten steht, dazu beitragen, um den Scha-
den abzuwenden, den die Vernachlässi-

gung der religiösen Erziehung zuförderst
der Jugend und dtftrn auch der bürger-
lichen Gesellschaft selbst zufügen könnte.

Uebrigens müssen wir auch vor allen

unseren Plänen und Bemühungen die

göttliche Hilfe anrufen, ohne die jegliche

Hoffnung ans einen glücklichen Erfolg
vergeblich sein würde. Darum wende

ich mich au Sie, Herr Cardinal, und

empfehle es Ihnen dringend: ermähnen
Sie das römische Volk zu großen Ge-
beten vor Gott dem Herrn, aus daß

Er in dieser heiligen Stadt das Licht
des katholischen Glaubens unversehrt

erhalte, welches die jetzt ehrenvoll ans-

genommen häretischen Sekten zu ver-
dunkeln oder auszulöschen trachten; denn

diese und die Verbindungen der Gott-
losigkeit streben darnach, jenen festen

Fels zu erschüttern, der nach den Wor-
ten der h. Schrift von den Pforten der

Hölle nicht überwältigt werden wird.

Im Herzen oer Römer ist die Ver-
ehrung der unbefleckten Mutter des Hei-
landes althergebracht; heute, wo die Ge-

fahr immer größer wird, müssen die

Römer auch häufiger uud inbrünstiger
ihre Zuflucht zu Derjenigen nehmen,
welche die Schlange zertreten und alle

Häresieen bewältigt hat. — In diesen
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Tagen, wo wir das Gedächtniß der

glorreichen Apostel Petrus und Paulus

erneuern, mögen sich die Römer ehr-

surchtsvoll in ihren Basiliken nieder-

werfen und die Apostel um ihre Für-
bitte bei Gott anflehen für diese Stadt,
die durch ihr Blut geheiligt worden

ist, und der sie als Unterpfand ihres

steten Schutzes ihre Gebeine hinterlassen

haben Thuen wir durch unsere Bitten

den himmlischen Schutzpatronen Roms

gewissermaßen Gewalt an; denn diesel-

ben haben ja theils durch ihr Blut,
theils durch die Werke ihres apostolischen

Amtes oder durch ihre heiligen Beispiele

im Herzen unserer Väter jenen Glan-
ben befestigt, den man den Kindern

entreißen möchte. Dann wird Gott mit

uns Erbarmen haben und nicht zugeben,

daß seine Religion den Bösen zum Spotte
diene.

Empfangen Sie inzwischen, Herr
Cardinal, den apostostolischen Segen,

den Wir Ihnen, dem Elerus und Un-

serem ganzen geliebten Volke von Grund
des Herzens ertheilen.

Aus dem Vatican, 26. Juni.
Leo Xlll., Papst.

Ueber die KiräMmusik-Ueform.
^BoNrag, gcb.ilnii an vcr Kanlonat-Pricsler-

Conféré»; in Snrsce. U

Wenn ich heute vor Ihnen einen

Vortrag über Kirchenmusik halten soll,

so ist mir dafür Thema und Direction
bereits gegeben. Wie Sie wissen, hat

nämlich der Hochwst. gnädige Herr selbst

die Güte gehabt, in der praktischsten

Weise für unsere Berathung die These

aufzustellen: „Entspricht die herkvmm-

liehe Gesangsweise beiin kirchlichen Got-

tesdienst durchweg den Vorschriften der

hl. katholischen Kirche? und wie kann

dieser Gesang nach Sinn und Geist der

Kirche zur Hebung der Gottesdienstfeier

verbessert werden." — Ich kann danach

wohl nichts besseres thun, als Punkt

für Punkt diese aufgestellte Frage lösen,

indem ich zuerst die Hauptbestimmungen

der Kirche über Kirchenmusik Ihnen vor-

trage, damit den Zustand unserer Kir-
chenmusik vergleiche und dann einige

Von Hochw Hrn. Ant Porlinann, Prof.
der Theologie in Luzer».

praktische Vorschläge zur Beseitigung all-

fällig gefundener Fehler Ihrer Diskus-

sion unterbreite. — Doch erachtete ich

es für tauglich, bevor ich in diese mehr

praktische Entwicklung einginge, die

Hochw. Herren zuerst im Allgemeinen

etwas über intendirte sog. Kirchenmusik-

reform zu orientiren; da ich der Ueber-

zeugung bin, daß, sobald Sie das in-

nere Wesen und die treibende Seele

dieser Bewegung kennen, selbst diesem-

gen nicht ermangeln werden, derselben

sich anzuschließen und anzunehmen, die

von den Musen vielleicht in etwas kärg-

licherer Weise ausgestattet worden sind.

— Und so werde ich also in einem

mehr theoretischen Theile Sie im Ällge-
meinen über die Kirchenmusikfrage zu

orientiren suchen, um dann in einem

zweiten praktischen Theile speciell zur
Lösung der von Sr. Gn. vorgelegten

These überzugehen.

I.

Vorab also etwas zur Orienti-
rung über die Kirchenmusik-
frage. Was will die sogenannte Kir-
chenmusikreform? was ist Ziel und Ab-

ficht dieser Bestrebungen? Um diese

Fragen zu beantworten, müssen wir et-

was auf das historische Gebiet uns hin-

überbegeben. Die Geschichte dieser kir-

chenmusikalischen Bewegung, und zwar
ihre nähere und fernere, wird uns am

besten über ihren Charakter, Wesen und

Bestreben klar machen.

Es kann Ihnen, Tit., nicht verbor-

gen sein, daß nun schon vor mehr als

zehn Jahren ein Priester ans der Diö-
cese Regensburg, Namens Franz Witt,
hervortrat und zur Verbesserung der

Kirchenmusik zwei eigene Zeitschriften

herausgab, betitelt „Fliegende Blätter"
und »Nnsiea Lamm», welche in schar-

fer, oft beißender Kritik, die Uebelstände

der bisherigen Kirchenmusik rügten. Er
gründete dann zunächst in Baiern eigene

Vereine, die sich zur Pflicht machen

sollten, die Pflege wahrer Kirchenmusik

zu fördern. Der Gedanke, weil einem

wirklichen Bedürfnisse entsprechend, fand

Anklang; zahlreiche Vereine bildeten sich;

ein eigenes Belobigungsschreiben des hl.

Vaters und dessen Bestätigung der Sta-
tuten gab der Sache gewissermaßen einen

autoritativen Charakter; die Vereine

wurden mehr organisirt und zu einem

allgemeinen deutschen Cäcilienverein ver-

bunden. Eine ähnliche Bewegung zur
Verbesserung der Kirchenmusik machte

sich auch theilweise in Oesterreich gel-

tend, besonders unter Führung eines

Jos. Hab.rt von Gmünden am Traun-

see; dann am Rhein, besonders in Mainz
und Köln; ebenso in Westphalen und

Schlesien. Auch unsere Schweiz wurde

mit in die Bewegung hineingezogen;

vorzüglich war es St. Gallen und Thur-

gan, die sich schon früh dem deutschen

Cäcilienverein anschlössen, während in
der innern Schweiz noch mehr spora-

disch und vielerorts ohne Organisation
von Cäcilienvereinen zum Bessern hinge-

arbeitet wird. Selbst in Italien, Eng-
land und Amerika zeigten sich gleiche

Erscheinungen, und abgesehen von eini-

gen unwesentlichen mehr persönlichen

Differenzen zwischen Wittianern und Ha-
bertianern machte sich überall das gleiche

Bestreben geltend, wieder eine würdigere,
den Bestimmungen der Kirche entspre-

chendere Kirchenmusik zu gestalten und

griff man zu dem Zwecke, vorzüglich

wiederum zum gregorianischen Choralge-

sang, zum ältern sog. Palästrinastyl,
oder prydueirte auch selbst neue würdige

Compositions.

Fragen wir nun nach Grund und

Ursache dieser offenbar immer mehr um

sich greifenden Bewegung, so müssen

wir wohl sagen, daß eS zunächst kein

anderer war als die Reaktion gegen

den fast allgemein eingetretenen Zerfall
der katholischen Kirchenmusik. — Diese

und die weltliche Musik werden immer

in einem gegenseitigen Wechselverhältniß

stehen. Nun ist gerade die Zeit von

etwa 1756 bis in unsere Tage, die Zeit
des großartigsten Aufschwunges der Welt-

lichen Musik, besonders der Oper und der

Instrumentalmusik. Es konnte deßhalb

nicht ausbleiben, daß dieses eine Rück-

Wirkung auf die Kirchenmusik hatte; und

kurz bestimmt bestand fie eben darin,
daß diese sich fortwährend von dem alt-

ehrwürdigen autoritativ gegebenen Grunde

des Chorales, und in grenzenlosen Sub-

jectivismus sich verlierend, im Allgemeinen

den Charakter des Opernmäßigen. Thea-

irakischen und Concertirenden annahm.

Wer erinnert sich da nicht an all die

Messen eines Bühler, Est, Müller, Schie-

dermeyer, Righini zc. mit ihren obliga-
ten getrillerten Schmachtarien im Ueno-

ciieluL und lit incarnât mit dem

Lärm und Wust der Instrumente ohne

Frömmigkeit und heiligem Ernst. Sie
liegen noch ans unsern Kirchenmusik-

bibliotheken und beherrschten die Chöre
bis fast auf unsere Tage hinab. Mit
diesem verweltlichten Tone ragte die

weltliche Musik in unsere Kirchenmusik

hinein, und es wiederholte sich etwas

ganz Aehnliches mit demjenigen, was

vom 15ten Jährhundert und unmittelbar

vor dem Concil von Trient Brendel in
seiner Musikgeschichte schildert, wenn er

saP: „In der Auswahl nicht sehr sorg-

fältig, scheuten sie sich nicht, weltliche

Melodien, Volkslieder, sogar gemeine

Gassenlieder, Weisen, nach denen man

an andern Orten und Tagen wohl auch

zu tanzen Pflegte, in ihre kirchlichen

Werke aufzunehmen." Wer erkennte

nicht eine sprechende Aehulichkeit zwischen

diesem Bilde aus dem löten Jahrhun-
dert und dem der ersten Halbscheide un-
seres Jahrhunderts? Dazumal trat
dieser uiiominalio in loco Znnoto

das Concil von Trient entgegen; zur

Zeit wieder eines Concils, des vaticani-

sehen, wird dem jetzigen Unfug entgegen-

gegengearbeitet. Es hat also diese kir-

chenmusikalische Bewegung zuerst ihren
Grund in einer Reaktion gegen den fast

allgemein eingetretenen Zerfall der ka-

tholischen Kirchenmusik.

Wir würden uns aber täuschen, woll-
ten wir darin den letzten tiefsten Grund
erblicken. Die Künste sind gewisser-

maßen die Blüthe der jeweiligen die

Zeit bewegenden Ideen. Das Ende des

vorigen und der Anfang dieses Jahr-
Hunderts waren eine traurige Zeit für
die Kirche. Eine ungläubige Philosophie

breitete sich immer weiter aus, deren

formales Characteristicum ein grenzen-

loser Snbjectivismns, ein Brechen mit
allen altehrwürdigen christlichen Tradi-

tionen; deren materieller Inhalt aber

ein Vergöttlichen des Irdischen und Ver-
gessen des Transcendentalen war. Hochw.

Herren die gleichzeitige Kirchenmusik war
vielfach das Spiegelbild dieser Geistes-

bewegung: ein grenzenloser Subjec-



227

tivismus, ein Losreißen von der

alten traditionellen Unterlage des gre-

gorianischen Chorals ist ihr formales;

und eine gänzliche V e r w e l t l i ch u n g,

ein Vergessen alles Ewigen, Metaphysi-

schen, das doch so recht die Heimath der

Musik wäre, ihr materiales Princip.—
Da trat nach und nach ein großartiger

Umschwung des Geistes ein. Die Edel-

sten vnd Wägsten der deutschen Na-

tion fingen an, sich wieder zu entsinnen

einer bessern gläubigem Zeit: man rieb

den Staub von den alten Geisteskleino-

dien des Mittelalters; und siehe da!

eine ganz neue Welt voll Glaube und

Liebe, und Wunder und Poesie tauchte

vor den Forschenden aus. Zuerst war

es die Poesie in den sog. Romantikern,

die nun an diese alte christliche Tradi-

tion wieder anknüpfte. Es folgte die

Malerei in der frommen Schule der

sog. Nazaräer mit dem gleichen Bestre-

ben: anzuknüpfen au die alten Traditio-

nen. Unter einem hochsinnigen königli-

chen Mäcenas im katholischen Baierland

folgte die Baukunst nach: die zahlreichen

Renovationen alter gothischer und ro-

manischer Dome sind die Steindenkmä-

ler eines wiedererwachten katholischen

Lebens in unserm Jahrhundert. Es

folgte die Wissenschaft: man griff wie-

der zurück auf einen großen Thomas von

Aquin und weiter und weiter zurück

bis zum Buch der Bücher, dem Com-

pendium aller Theologie, und dem Ah-

nenbuch der Traditionen der Menschheit,

zur hl. Schrift. -- Nur die Musik, die

arme Kirchenmusik, die ätherischte der

Künste, lag noch, wie Dornröschen,

schlafend, gestochen von der Spindel des

leidigen Zopfes. Doch endlich sollte auch

sie der Geist des ueuerwachten Katholi-
cismus aus ihrem Schlafe wecken, und

der Königssohn war der alle Ett, der

in der Stadt des Romantikers Ludwig

wieder zum ersten Mal die alten heili-

gen Klänge einês Orlando di Lasso und

Palästrina und die noch ältern des gre-

gorianischen Choralo ertönen ließ. Und

es kam Proske und erschloß uns das

kirchenmusikalische Mittelalter in seinem

großen Werke der àlusiea Kuem; und

kam Könen und Witt und sangen in

den renovirten Kölner- und Regensbur-

ger-Domen wieder die alten Melodien,

die vor 3Ol) Jahren durch ihre Hallen

wogten, oder stimmten auch neue seelen-

volle heilige Gesänge an, zu denen ein

neuerwachter Geist fie selbst begeisterte. —
Das, Hochw. Herren, ist der tiefste Grund
der gegenwärtigen kirchenmusikalischen

Bewegung: sie ist nichts anderes als der

auch auf dem Gebiete der Musik sich

kundgebende w i e d er e r w a ch t e k a-

t h oli s ch e G eist, mit all dein Cha-

rakteristischen, das sich auch ans den au-

dern Gebieten in Kunst und Wissen-

schaft zeigte. Nicht Witt oder Greith

sind uns deßhalb die klingenden Namen,

die uns zu solchem Thun zögen, auch

sie sind nur mitergriffen von dieser

großen katholischen Bewegung: die sterb-

lichen Träger einer unsterblichen Idee.

Nun, meine Herren! verstehen wir auch,

was die Reorganisation der Kirchenmusik

will: Sie will das Gleiche, was die ka-

thvlische Wissenschaft und die übrigen

Künste anstreben. Suchen wir dieses

nur kurz noch etwas genauer zu bestim-

men. Wenn wir diese katholische Be-

wegung unseres Jahrhunderts etwas nä-

her betrachten, so finden wir besonders

zwei charakteristische Merkmale derselben:

einerseits dem grenzenlosen Subjektivis-

mns und dem revolutionären Sichlosrei-

ßen von den Traditionen der Vorzeit ge-

gcnüber: ein liebendes Anknüpfen und

immer weiteres Zurückgehen auf diese

Traditionen und ein festes Hingeben an

eine göttliche Autorität; anderseits jener

pantheistischen Verweltlichung gegenüber

ein stets energischeres Betonen des Ue-

bernatürlichen, Göttlichen, und der nicht

pantheistisch gedachten, sondern durch die

Gnade des Christenthums gewirkten Ver-

göttlichung des Menschen; oder kurz ge-

faßt das Betonen der Autorität
und Gnade ist das Charakteristische

dieser ganzen Bewegung. So bei ihrem

ersten Anfang in der Poesie der Roman-

tikcr: fie fingen wieder an zu singen,

diese mit Pocci nun all' zu Grab ge-

tragenen Männer, von der Kirche, die

auf den Fels Petri gebaut, von der Bi-
bel, „dem Gottesbrief an die Mensch-

heit geschrieben", und von den verklär-

ten Gestalten katholischer Heiliger; so in

der Malerei und Sculptur: man ging

zurück zunächst auf das Mittelalter, dann

nach und nach noch weiter bis auf die

Zeit der Katakomben, knüpfte wieder

an an diese alten Traditionen, suchte

mehr und mehr das Sinnliche, Welt-

liche der frühern wanstigen Engel- und

Heiligenfiguren zu vermeiden und heilige

Weihe über die Gestalten auszugießen,

bis die jetzige Blüthe dieser Richtung,
die Malerschule von Beuron, unter ih-

rem Meister Gabriel Wüger, selbst

noch einem Schüler der Nazaräer, ihr
Bestreben gerade dareinsetzt, formell im

Anknüpfen an die alten Traditionen bis

auf die ältesten biblischen Typen zurück-

zugehen, materiell aber durch Ascese

und Gnade verklärte Gestalten zu schaf-

fen; so in der Architektur: man ging

zurück zunächst auf die Gothik, dann

aus die Romanik, dann auf den Basi-

likenstyl und sucht wieder im engen An-

schluß an die kirchliche Autorität ächt

liturgische und heilig weihevolle Gottes-

Häuser zu erstellen; so endlich in der

Wissenschaft: man griff wieder zu einem

Thomas von Aquin, lehrte wieder ach-

ten die mittelalterliche Scholastik, ver-

senkte sich in die patristische Litteratur,

und vor allem knüpfte man wieder an

das Compendium aller Theologie, an

die hl. Schrift; immer deutlicher wurde

betont die Autorität, bis auf dem Vati-

canum diese Bewegung ihre autoritative

Besiegelung erhielt; man kam vom bloßen

Moralisiren zur Pflege der Apologetik,

von dieser wieder einen Schritt vorwärts

zur Dogmatik und in dieser unserm

heutigen Naturalisinus gegenüber zur

speciellen Ausbildung der Lehre von der

Gnade. Also überall Anschließen an

die Autorität; Zurückgehen auf die Tra-

ditionen der Vorzeit und Betonen des

Uebernatürlicheiw— Und das nun, Hochw.

Herren, ist auch das Charakteristische un-

serer kirchenmusikalischen Bewegung! An-

schließen au die Autorität, d.h. den au-

toritativen rituellen, von der Kirche ver-

ordneten gregorianischen Choralge-
sang; man zog sie wieder hervor diese

alten rituellen Gesänge, lernte fie recht

singen, lernte sie recht begleiten, gab

eine neue Ausgabe der Choralbücher

(bei Pustet), heraus; Zurückgehen
auf die Traditionen derVor-
zeit: daher kam man darauf, wieder

Palästrina hervorzuziehen, daher kein

kirchenmusikalisches Concert ohne Mittel-

alterliche Einlagen; es ist die gleiche

Erscheinung wie bei der Malerei mit

Raphael oder Perugino, bei der Theo-

logie mit Thomas; der Choral ist die

hl. Schrift der Kirchenmusik, Palästrina
ist ihr Thomas; daher endlich der Ernst,
die Weihe in diesen Klängen: es sind

die Ton spräche der Ueberna-
tur, deren normgebenden Grundton

der Choral uns gibt. Also Wiederbe-

lebung des Chorals, Anknüpfen an die

Meister des Mittelalters, Neuschaffung

von windigem Heiligen und nicht nur
Repristination ist Wesen und Ziel die-

ser kirchenmufikalischen Bewegung. —
Aber wir gehen noch einen Schritt wei-

ter in der Parallele. Bettachten wir
die ältern Theologen, besonders einen

Thomas von Aquin, so erscheinen sie

uns als nichts anderes, denn als eine

fortlaufende tieffinnige Exegese zur hl.

Schrift, gleichsam die gelehrte Evolution
des nie zu erschöpfenden Inhaltes der

Bibel. M. H., ich nannte den Choral
die hl. Schrift der Kirchenmusik. Und

nun, wie alle wahre Theologie nur die

Evolution, die Entfaltung der hl. Schrift
ist, so ist alle wahre Kirchenmusik nur
die Entfaltung, die kunstreiche Verarbei-

tung des Chorals oder choralähnlicher

Motive, sei es mit oder ohne Orchester,

denn nicht im Tonmaterial, auch nicht

einmal in der Musikform (strenger oder

freier Satz), sondern in dem Anlehnen

an den Choral liegt die Kirchlichkeit

(wenn auch allerdings nicht alle Jnstru-
mente gleichsehr in die Kirche passen).

Palästrina ist nichts anderes, als wie

Proske, sein Herausgeber, sich ausdrückt,

ei>? „verklärter Choral" und die neuern

Componisten, insofern sie wahrhast Kirch-

liches schaffen, immer schöpfen sie aus

dem Choral als dem Gesundheitsbrun-

nen, als der Hippokrene aller wahren

Kirchenmusik. Nun haben wir das We-

sen unserer kirchenmusikalischen Bewe-

gung und den innersten Charakter der

wahren Kirchenmusik entdeckt. Diese
Bewegung ist nichts anderes
als eine T h e i l b e w e g u n g je-
n e r g roße n k a t h o l i s ch e n B e-

wegung unseres Ia h r hun-
dertS, und ihr Ziel ist: Neu-
beleb un g der Kirchenmusik
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auf Grund des Chorals und
der alten Meister.

(Schluß folgt.)

Eine Interpellation und zwei
Antworten.

«Schluß.)

Auf die Antwort des Tit. Bundes-

Präsidenten erwiederte Hr. Nationalrath

Oberst Arnold von Uri als Won-

führer der kath. konservativen Mitglieder
der Bundesversammlung und einer der

Ueberbringer ihrer Petition. Auch er

wünscht mit den Interpellanten Vorlage

des Untersuchnngsergebnisses. Die Mo-

tivirung der Interpellation zwingt ihn,

seine Parteigenossen zu rechtfertigen.

Die katholischen Mitglieder der Bun-

desversammlnng mußten ihren Schritt
mit den thatsächlichen Vorgängen in

Chêne-Bourg begründen. Wenn diese

Begründung etwas scharf ausfiel, so

möge man berücksichtigen, daß auch ihr
religiöses Gefühl in hohem Grade war

verletzt worden. Seit der Reformation

und der französischen Revolution habe

noch kein Akt religiöser Intoleranz das

Schweizer Volk so sehr verletzt, als der

Vorgang in Chêne-Bourg. Redner be-

streitet, daß die Volksdemonstrationen

planmäßig angelegt wurden; die Bewe-

gung war eine durchaus spontane. In
der Eingabe der neun Negierungen war
in erster Linie davon die Rede, die Be-

Ziehungen mit Rom wieder anzuknü-

pfen; mit der Angelegenheit von Chêne-

Bourg beschäftigten sich dieselben hoch-

stens in zweiter Linie. Oberst Arnold

gibt nicht zu, daß die 48 konservativen

Mitglieder der Rätbe den richtigen Bo-

den verlassen, erkennt jedoch die Berech-

tigung der heutigen Interpellation an.*)

In ihrer Zuschrift an den Bundesrath

hätten sie ihren Gefühlen nur eilten be-

scheidenen Ausdruck gegeben. Im Uebri-

gen wollen wir uns nicht im Inneren

*) Nach dem Bericht des .Vaterland' setzte

Hr. Arnold noch bei: Eben weil sie Recht

und Gerechtigkeit auch sür die Katholiken noch

voraussetzten, haben sich die kathol. Mitglieder
der Räthe an die Exekutive gewandt und nicht

mit Klagen an dir Bundesversammlung selber.

DasBundcsgericht selb er h at schon

zu unsern Gunsten Urtheile g e-

fällt, aber leider wurden sie in
Genf nicht vollzogen.

zerfleischen, sondern uns im Inneren

gegen Außen stärken und uns glücklich

schätzen, wenn wir uns wieder als ein

einiges Volk von Brüdern fühlen

können.

Mit dieser kurzen, wohlberechneten

Antwort hat unsers Dafürhaltens Hr.
Nat.-R. Arnold den Umständen gehörige

Rechnung getragen und die Erwartnn-

geit der katholischen Petenten in nähern

und in weitern Kreisen ganz be-

friediget. Es war da nicht der Ort,
sich in eine lange Erörterung einzulassen;

für die künftigen Erörterungen ist aber

schon der richtige Standpunkt und.das

richtige Ziel bezeichnet, und dieses ist

nicht bloß die Beilegung der Angelegen-

beit Chêne-Bourg, sondern die Wieder-

anknüpfung der Beziehungen mit Rom,

die Abstellung der schreienden Nngerech-

tigkeiten gegen die Katholiken in vielen

Kantonen der Schweiz, „deren Gefüh-

len sie in ihrer Zuschrift an den Bun-
desrath nur einen bescheidenen
Ausdruck gegeben hätten" (sehr

wahr!), die Anbahnung von Verhält-
nissen, zwischen den verschiedenen Kon-

fessionen, „unter denen wir uns wieder

als ein einiges Volk von Brüdern fühlen
können."

Soll dieses glückliche Verhältniß wie-

der hergestellt werden, so müßten eigent-

lich zuerst ans der B u n d e s v erfas-
s n n g selbst viele Verletzungen unserer

naturgemäß und geschichtlich zukommen-

den Rechte entfernt werden. Mit wel-

chem Recht verfügt der Bund (Art. 27)
iit diesem ausschließenden Sinne über

die r e i n aus k a t h o l i s ch e n Fon-
den gestifteten und unterhaltenen Schu-

len? Er befehle, wo er bezahlt! Mit
welchem Recht giebt er den Kantonen

die zweideutige Waffe in die Hand, sich

gegen Eingriffe kirchlicher Behörden zu

wehren, während er diese kirchlichen Bc-

Horden und das zu ihnen stehende katho-

lische Volk wehrlos den Ueber- und

Diebesgriffen von Kantonsbehörden Preis
giebt? Mit welchem Recht unterstellt

er die Errichtung von Bisthümern der

Genehmigung des Bundes, ohne

daß er den bereits bestehenden den

S ch u tz des Bundes zusagt? Mit wel-

chem Rechte verbietet er die Errichtung
neuer und die Wiederherstellung aufge-

hobencr Klöster oder religiöser Orden?

Das Alles ist reine Willkür, unbefugte

und tief verletzende Verletzung der katho-

lischen Schweizerbürger, gegen welche

sich ihre Ehre und ihr Gewissen empört,

Machination einer Parteiverbindung
ohne Nechtssinn und wahre staatsmän-

nische Einsicht. Ehe diese schwarzen

Punkte aus der Bundesverfassung gc-

tilgt sind, wird es keine Ruhe im schwei-

zerischen Vaterland geben.

Doch, wir haben in der gleichen Bun-
desvcrfassung noch einen glücklichen Nest

ans besserer Zeit. Die Glaubens-
und Gewissensfreiheit, die

(auf dem Papier) unverletzlich ist; die

Befreiung von Steuern sür
K ult z w e ck e einer Neligionsgenossen-

schaft, der man nicht angehört (in mehre-

renKantonen freilich bis zur Stunde nicht

beachtet); die freie Ausübung
g o t t e s d i e n st l i ch e r Handln»-
g e n innerhalb der Schranken der Sitt-
lichkeit und der öffentlichen Ordnung
Was gehört dazu, wenn man mit dem

Geist und dem Buchstaben der Bundes-

Verfassung nicht ein ehrloses Spiel trei-
beu will? Das wird dann in den fol-

genden Sessionen der Bnndesversamm-

lung erörtert werden, wenn die Ange-

legenheit Chêne-Bourg oder eigentlich

die Wiederanknüpfung der Beziehungen

mit Rom und die Regelung der rief

gestörten konfessionellen Verhältnisse zur
Sprache kömmt.

Wenn man nur das Allernothwen-

digste, das unanfgebbar Wesentliche kurz

berühren will, so gehört zur Glaubens-,

Gewissens- und Kultusfreiheit die An-

erkennung der katholischen Konfession,

wie sie seit mehr als einem Jahrtausend

in der Schweiz besteht, gegenüber der

unerträglichen Anmaßung von Kantons-

regierungen, eine seit 7 Jahren sich ans

thuende, schon 7 Mal anders gehäutete

Sekte von servilen Staatskreaturen als

katholische Kirche anzuerkennen; es ge-

hört dazu die Anerkennung ihrer ural-
ten Verfassung, die nicht eine „fremde

Macht" (o der schamlosen Lüge!) uns

aufnöthigte, sondern zu der wir freige-
borne katholische Schweizer uns mit
voller Ueberzeugung bekennen; es ist

die ungestörte Verbindung mit den kirch-

lichen Behörden, welche diese Verfassung

aufstellt; es ist die Ordnung und die

Pflege des kirchlichen Lebens durch diese

Behörden, welche mit einem freien christ-

lichen Volke noch immer gut ansgekom-

men sind und seine berechtigten Wünsche

stets anerkennen werden; es ist der

Rechtsschutz über die Güter der Konfes-

sionen, daß sie nicht von denen unge-
recht besteuert oder gar aufgehoben und

eingesackt werden können, welche nichts

an diese Güter stifteten und bezahlten,

nicht zur Konfession gehören und darum

zu ihrer Verwaltung auch nichts zu sa-

gen haben.

Das ist das Wenigste, welches die

Katholiken fordern müssen, auf daß die

Art. 49 und 59 der Bundesverfassung
eine Wahrheit werden. Daran
wird sich zeigen, ob man einen haltba-
ren Frieden, oder eine unheilvolle Par-
teiung will.

Issepy Wirz,
Pfarrer von Zuchwil und Domkaplan

in Solothurn.

Ein geistlicher Schulfreund, in seinen

jüngern Jahren ein anerkannt tüchtiger

Schulmann, und dabei ein seiner Kirche
mit treuer Seele angehörender Priester
ist am 7. Juli aus dem irdischen Leben

geschieden. Er verdient ein kurzes Wort
des Andenkens und der Anerkennung,

um so mehr in unsern Tagen, in de-

neu man den katholischen Priester so

gerne als Gegner der Hebung der

Schule darstellt und systematisch aus

derselben auszuschließen sucht.

Joseph Wirz wurde den 3. Juli 1811

in Solothurn geboren, der älteste Sohn
eines Gürtlers, dessen Familie mehr

mit Kindern als mit irdischen Glücks-

gütcru gesegnet war. Der geweckte

Knabe erhielt seine erste Erziehung im
städtischen Waisenhause, damals unter
der Leitung des nachherigen Professors

Hugi, und kam später in das Hans der

frommen Geschwister seines Vaters,

welche ihm den Besuch des Gymnasiums
und Lyzenms ermöglichten und denen

er stets dankbar blieb. Wirz war ein

fleißiger, heiterer Student, beliebt unter
seinen Mitschülern, strebsam in man-
nigfaltigen Studien, ein tüchtiger Zeich-

ner, unter Leitung des Professors Hugi
thätig bei der Aufstellung des städtischen
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Naturalienkabinets. Im April 183k

empfing er die Priesterweihe und wandte

sich zur weiteren Ausbildung an die

Universität München, wo er neben

Dölliuger's und Möhler's auch Görres'

und Schnbert's Vorlesungen hörte.

Im Herbste 1837 zurückgekehrt,

wurde der junge Priester der erste Se-

kundarlehrer an der ueugegründeten

Schule von Neuendorf. Mit Freude

und Eifer ergriff er den Lehrerberuf

und besorgte sieben Jahre lang als

alleiniger Lehrer seine Sekundärschule.

Mit seinem lebhaften Wesen und seineu

vielseitigen Kenntnissen verband er ein

eigenes Lehrgeschick. Er wußte seine

Schüler anzuregen und zur aushalten-
den Thätigkeit anzuspornen; er nahm
sich auch jedes Einzelneu mit Liebe an,
und jetzt noch haben ihn Männer in
hervorragender Stellung, die einst seine

Schüler waren, in dankbarem Andenken

behalten. In den benachbarten Pfar-
reien half er gerne aus; er war ein

gerne gehörter Prediger und unter dem

Namen „der Schickherr" ein volksthüm-

lich sehr beliebter Geistlicher, bis an

sein Lebensende, wie er denn auch nicht

verfehlte, alljährlich wenigstens einmal

sein liebes „Gäu" zu besuchen.

Als im Jahre 1844 die Pfarrei
Oberdorf durch die Beförderung des

jetzigen Domherrn Kiefer zur Stadt-

Pfarrei Solothuru erledigt wurde, suchte

mau einen tüchtigen praktischen Geist-

lichen und Schulmann zu seinem Nach-

solger. So wurde der Verewigte am

24. November 1844 zum Pfarrer von

Oberdorf gewählt. Er hatte neben der

Verwaltung der weitläufigen Seelsorge

am damaligen Lehrerseminar Unterricht

zu ertheilen und wirkte auch hier in
Vereinigung mit Oberlehrer und Kaplan
Roth mit Thätigkeit und Erfolg, so-

wohl für Neligionslehre, als für die

Geographie, in welcher er einen eigen-

thümlichen, anregenden Lehrplan, belebt

durch Anschaulichkeit und Mannigfaltig-
keit, befolgte. Als Pfarrer erfüllte er

gewissenhaft seine Pflichten; insbeson-

ders nahm er sich der Jugend und der

Kranken mit aufopfernder Liebe an und

stand den Armen hülfreich bei. Auch

hier gewann ihm sein offenes, aufrich-

tiges Wesen, seine derbe Volksthümlich-
keit die Herzen seiner Pfarrkinder, die

es wußten, daß sie in allen Verhält-
uisseu ihren Pfarrer um Rath und

Hülfe ansprechen durften. Seine freien

Stunden brachte er mit theologischer

und überhaupt wissenschaftlicher Lektüre

und in seiner Werkstätte zu, in der er

mit Geschick sich in Schreiner- und

Buchbinderarbeit versuchte.

Bei herannahendem Alter suchte er

um eine Domkaplanei in Solothuru
nach und erhielt am 21. März 1866

die St. Johanns- oder Frühmesser-

Pfründe. Doch bald zog es ihn wieder

zur seelsorgerlichen Thätigkeit und am 22.

März 1871 ließ er sich auf die St. Vin-
zenzenkaplanei versetzen, mit welcher die

Pfarrstclle von Zuchwil verbunden ist.

Auch am Abend seines Lebens war der

Verewigte noch vielfach thätig; eifrig

für die Sache der Kirche, für die er

mir aller Entschiedenheil einstand und

deren Bedrängnisse er mit scharfem

Ausdrucke beklagte; eifrig für das Wohl
des christlichen Volkes und der Jugend,

voll Theilnahme für die Schule und

bis an's Ende ein fleißiger Besucher

der Schulprüfungen, ein treuer Freund

der Armen und Bedrängten; ein flei-

ßiger Theilnehmer am Chorgottesdienste

irr der Domkirche, ein reiner, anfrichti-

ger Charakter und trotz seiner Schwach-

Hecken, mit denen er zuweilen anstieß,

allgemein geschätzt und beliebt.

Ein unglücklicher Fall, als er den

Fronleichnamsaltar besorgte, warf ihn

auf's Krankenlager. An seinem Leichen-

begängnisse zeigte sich, namentlich von

Seite der Pfarrgenossen von Zuchwil
und Oberdorf, die große Theilnahme

an dem Verlurste des wackern Seelsor-

gers und Schulmanns.

Kirchen-Khronik.

Aus der Schweiz.
' Adresse der aar gauischen

Katholiken an den schweizer. Bun-
desrath in der Angelegenheit von Chêne-

Bourg.
Titl.

Schon seit Jahren blicken wir mit
schmerzlicher Theilnahme auf die Be-

drückung und Verfolgung hin, denen

unsere Glaubensgenossen in einigen Kau-
tonen ausgesetzt stud. Beinahe in allen

Gemeinden des Kantons Bern und

Genf sind die katholischen Kirchen und

die Pfrundgebäude den bisherigen recht-

mäßigen Eigenthümern entrissen, und

einer Minderheit ausgeliefert. An die

Stelle derjenigen Seelsorger, die von

der sehr großen Mehrheit der Katho-
liken als ihre rechtmäßigen Vorsteher

in geistlichen Dingen betrachtet und au-
erkannt werden, sind durch die Staats-
gewalt Männer gesetzt, die weder eine

kirchliche Vollmacht noch das Zutrauen
der Bevölkerung besitzen. Während diese

sich im Vollgenusse der Pfründen be-

finden, ist die große Mehrheit der Ka-
tholiken cku den betreffenden Gemeinden

genöthiget, ihre Seelsorger aus eigenen

Mitteln zn unterhalten, Nothkirchen zu

errichten oder sich zur Feier ihres Got-

tesdienstes in Scheunen zurückzuziehen.

Aber auch da, in ihren Privatlokalen
in ihrem persönlichen Eigenthum, schei-

neu unsere Glaubensgenossen vor Ein-
griffen verfassungswidriger und grober

Gewalt nicht mehr geschützt bleiben zu

sollen.

Wie Ihnen, Tit.! aus andern Ein-
gaben bekannt ist, und wie auch wir
aus glaubwürdigen Quellen vernommen

haben, sind am 2. April d. I. in der

Gemeinde Chêne-Bourg im Kautou

Genf, während das h. Sakrament der

Anbetung der Gläubigen feierlich aus-

gesetzt war, die Diener der öffentlichen

Gewalt in die Privatkapelle cingedrun-

gen, haben den Gottesdienst gestört, und

sich ungeachtet aller Vorstellungen nicht

gescheut, die Gefässe, worin das Hei-
ligste, was wir in unserer Religion
kennen, aufbewahrt war, mit frecher

Hand zu ergreifen und gewaltsam mit
sich fortzunehmen.

Diese Gewaltthat hat in jedem billig
denkenden und rechtschaffenen Manne

ohne Unterschied der Konfession eine

lebhafte Entrüstung wachgerufen.

Die Unterzeichneten wissen es leider

aus eigener Erfahrung, wie tief jeder

Eingriff in die Freiheit des Glaubens

und der Neligionsübung schmerzt. Wir
schließen uns daher mit vollem Herzen

den Vorstellungen an, welche von Re-

gierungen, Gemeinden, Vereinen und

einzelnen Bürgern aus allen Gauen des

Vaterlandes, wo Katholiken gemeinsam

oder einzeln wohnen, an Ihre hohe Be-

hörde gelaugt sind.

Wenn wir uns erst jetzt hierüber

anssprechen, so hat dies seinen Grund
in dem Umstände, daß wir von der

Sorge für unsere eigene kirchliche Exi-
stenz vollauf in Anspruch genommen

waren.

Denn auch im Aargau befinden sich,

wie bekannt, die Katholiken in einer

Ausnahmestellung, indem ihren Seel-

sorgcrn der Verkehr mit dem Bischöfe

und hiedurch allen Glaubensgenossen

der Verband mit der allgemeinen römisch-

katholischen Kirche, welcher sie treu bler-

ben wollen, immer noch von Staats

wegen untersagt ist; — während alle

andern Ncligionsgenvssenschafteu mit
ihren Vorstehern frei verkehren dürfen.

Dieses unerträgliche Verhältniß, sowie

die Gefahr, durch begünstigte Minder-
Hecken aus unsern Kirchen verdräng; zu

werden, und uns gezwungen zu sehen,

unsere Kinder entgegen den Vorschriften
der Bundcsverfassung in einen Reli-
gionsunterricht zu schicken, der unserer

Ueberzeugung widerspricht, hat achttau-
send stimmberechtigte Katholiken veran-

laßt, dem jüngst versammelten Großen

Rathe eine Vorstellungsschrift einzurei-
chen, und ist die Zahl der Unterschriften

inzwischen aus 16,600 gestiegen.

Hochgeachteter Herr Bundes-Präsideut
und Herren Bundesräthe! Wir müß-
ten keine Schweizerbürger sein, wenn
wir die ungestörte Uebung der Religion
nur für uns verlangen wollten und

gleichgültig zusehen könnten, wie ein

Theil unserer Miteidgenosseu unter noch

schwererem Drucke leidet.

Nachdem wir in eigener Sache an
den Großen Rath gelangt sind, fühlen
wir uns verpflichtet und gedrungen, hie-

mit für die bedrängten Glaubensgenossen

anderer Kantone vor den hohen Bundes-

rath zu treten, damit, so viel au uns

liegt, auch ihnen der Vollgcnuß der ver-

fassungsmäßigeu Glaubens- und Ge-

Wissensfreiheit und die uuverkümmerte

Ausübung des Gottesdienstes gewährt
und gewahrt werde.

Es ist nicht bloß die Liebe zur ange-

stammten Religion, die uns zu dieser

Manifestation veranlaßt, sondern nicht

minder die Rücksicht auf das bürgerliche

Wohl unseres theuren Vaterlandes.

Nach unserer innersten Ueberzeugung

ist die volle und ganze Realisirung der
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Glaubens- und Gewissensfreiheit in allen

Kantonen der Schweiz die Grundbedin-

gung für den gedeihlichen Fortbestand

sowohl der einzelnen Theile, als der

Gesammtheit des schweizerischen Bundes-

staates.

Oder ist es nicht, — so erlauben wir
uns auch bei diesem Anlasse zu fragen,

— ist es nicht die Kränkung religiöser

Ueberzeugungen, durch welche in einigen

Kantonen die Herzen vieler Bürger den

leitenden Behörden entfremdet worden?

Und wenn in einzelnen Theilen der

Schweiz die confessionelle Freiheit unter-

drückt wird, während in andern Kau-

tonen jede Konfession innert den Schräm
ken der öffentlichen Ordnung volle Frei-

heit genießt, obschon durch die Bundes-

Verfassung allen Schweizerbürgern die

gleiche Glaubens- und Gewissensfreiheit

garantiert ist, muß da nicht die Achtung

vor dem schweizerischen Grundgesetze und

das Vertrauen zu den Hütern desselben

schwinden?

Die aargauischen Katholiken richten

daher das dringende Ansuchen an Sie,
hochgeehrter Herr Bundes-Präsident und

hochgeehrte Herren Bnndesräthe! der

gewährleisteten Gewissens- und Kultus-

freiheit überall da Geltung zu verschaf-

sen, wo dieselbe mißachtet wird.

In dem Maaße, als durch Ihre hohe

Dazwischenkunft die Angehörigen aller

Konfessionen gleiches Recht und gleiche

Freiheit erlangen, wird das erschütterte

Vertrauen wieder zurückkebren, und in

der freien Uebung der Religion werden

sie neue Kraft zur Erfüllung ihrer Bûr-

gerpflichten schöpfen.

Wir geben uns der Hoffnung hin,

daß Sie Hochg. Herr Bundes-Präsident

und Herren Bundesräthe! dieses Gesuch

der aargauischen Katholiken um so wohl-

wollender aufnehmen werden, da diesel-

ben, — obschon in ihren konfessionellen

Rechten und Freiheiten selbst auch ver-

kürzt, — nicht in eigener Sache an Sie

gelangen, sondern zu Gunsten bedräng-

ter Miteidgenossen, die nur durch Ver-

mittlung der Bundesbehörden aus einem

Zustande der Bedrückung befreit werden

können, der das Ansehen und die Woh-

fahrt der gesammten Eidgenossenschaft

in hohem Grade schädigt.

Mit der Versicherung unserer voll-
kommensten Hochachtung u. s. w.

' Die Germania zeichnet die

Zustände des Bisth u m s Basel
speziell des b er n i s ch e n I u r a s mit

folgenden Worten: „Die kirchliche Lage

im Bisthum Basel, und namentlich im

beimischen Jura ist noch fortwährend
eine düstere. Zwar wüthet die Verfol-

gung nicht mehr so gewaltsam und lei-

denschaftlich wie früher, allein gründ-

sätzlich besteht das Schisma in gleicher

Schroffheit, wie im Jahre 1873: statt

der Landjäger und Soldaten bietet die

Obrigkeit alles zur Verführung des Vol-
kes auf; jedes Mittel ist dem Feinde

gut, sobald es ihm irgend eine Pfarr-
kirche, einen kirchlichen Fonds in die

Hände spielt; Gerechtigkeit ist weder bei

Behörden, noch bei Gerichten für die

Katholiken zu erwarten. Dabei sind

und bleiben über hundert Priester, wor-
unter Greise von 70—80 Jahren alles

Einkommens und ihrer Amtswohnung
beraubt, weil in der Unionsakte vom

Jahre 1815 alle Temporalien dem

Staate Bern übergeben worden sind.

Die katholischen Gemeinden sorgen für
die Kultuskosten und auch für den Un-

terhalt der Priester nach Möglichkeit,
allein die meisten Landgemeinden sind

selber arm und in den Städten liegt
die Industrie darnieder. Selbstverstand-

lich herrscht darum unter dem verfolg-
ten Clerus oftmals bittere Noth."

Wird oie neugewählte Negierung von

Bern diese Schande noch ferner auf sich

und dem Kanton ruhen lassen? Wird
das Schweizervolk und seine obersten

Behörden der schreienden Ungerechtigkeit

nicht ein Ziel setzen, wenn es Bern

nicht von sich aus thut?

^ Aus dem Kanton Bern. Die 2n-
terpellation der „Dreinndvierffg" an
den Lnudesrath in der Chênc-ôonrg-
Affaire und Herr Oberst Frei. (Schluß.)

Und was haben alle die Rekurse des

gedrängten, verfolgten, in seinem hei-

ligsten Rechte verletzten Volkes genützt!

Wohl hat man die Geistlichen aus der

Verbannung zurück kommen lassen; aber

die Kirchen und die Pfarrhäuser sind

ihnen verschlossen, sind ausländischen

Pfaffen überliefert, welche entweder Ver-
brechen oder die Lust nach ungezügeltem
Leben aus ihrer Heimath getrieben,

Menschen die das Volk verabscheut und

meidet als eckelhafte Eiterbeulen, wäh-

rend es mannhaft zu den rechtmäßi-

gen Priestern steht und lieber jedes

Unrecht erduldet als sich durch Verrath
und Abfall befleckt. „Niemand kann ge-

zwungen werden für einen Kultus zu

stimmen, dem er nicht angehört." Aber

im Jura und in Genf bezahlt der Ka-

tholik Steuern für Kultushandlungen,
die er als sakrilegisch vernrtheilt und

verabscheut und nebenbei muß er außer-

ordentliche Opfer bringen, um Gott nach

seiner Ueberzeugung dienen zu können.

Und das, Herr Nationalrath Frei, neu-

nen Sie Kultusfreiheit! Sie wissen

nichts von jenen Kreaturen und Schulty-

rannen, welche einer Lehrerin es zum Ver-

brechen anrechnen und ihr mit Absetzung

drohen, wenn sie nicht aufhört den ka-

tholischen Gottesdienst zu besuchen? Sie

wissen nichts davon, daß die Katholiken

in mehreren Kantonen gezwungen sind,

„aufunfreien"französischen oder deutschen

Boden zu ziehen mit großen finanziellen

Opfern, um dort im katholischen Glau-
ben ihre Kinder durch das Sakrament

der Firmung stärken zu lassen. Sie

wissen nichts davon, daß die Petitionen

dieser Katholiken um Abänderung dieses

Uebelstandes von kantonalen wie eidge-

nösfischeu Behörden „als u n begrü n-

det abgewiesen" worden? Wahr-

lich, mein Herr, Sie müssen einen lau-

gen und tiefen Schlaf geschlafen haben,

daß Ihnen der Jammer der verfolgten

Katholiken in der Schweiz nie zu Ohren

kam! Von den Schändlichkeiten, die

im Kanton Genf verübt wurden gegen

die Katholiken, wollen wir hier nicht

sprechen, sie sind zu neuen Datums,

daß ein vernünftiger Mensch nicht da-

von wissen sollte. Und Angesichts aller

dieser Thatsachen wagt es ein schwei-

zerischer Nationalrath zu Protestiren, die

Glaubens- und Gewissensfreiheit seien

in der Schweiz nicht verletzt worden.

Was beweisen denn diese Behauptun-

gen anders, als in der Schweiz sei gegen

die Katholiken Alles erlaubt, es gäbe

für sie weder Schutz noch Recht?

Doch ein Herr Nationalrath ist nicht

verlegen; wird er durch die Wahrheit
der Thatsachen Lüge gestraft, so findet

er einen andern Ausweg. „Die Re-

gierungen von Bern und Genf haben

im Kirchenkonflickte nicht gegen die

Glaubens- und Kultusfreiheit, sondern

in guten Treuen im Interesse dieser

Freiheit zu handeln geglaubt." An die

Wahrheit dieser Behauptung, Herr Na-

tionalrath, haben weder Sie noch Ihre
„Brüder" geglaubt. Es wäre doch gar

zu arg, einer Genfer und einer Berner

Regierung die Dummheil eines Bären

zuzumuthen der, um den Einsiedler von
der Belästigung der Fliege zu schützen,

mit dieser jenem den Kopf mit seiner

Tatze zerschmettert. Nein, Herr Natio-

nalrath, die Berner und Genfer Regie-

rung haben so wenig als die Regierung

von Aargau und Solothurn in dieser

gutmüthigen Absicht gehandelt, sondern

nach wohl bewußtem und berechnetem

Plane werden die Katholiken in der

Schweiz verfolgt. In der s. g. freien

Republik „Schweiz,, hat man Stück

für Stück die katholische Religion un-

tergraben, sie durch neue Verfassungs-

artikel planmäßig lahmgelegt, bis man

sie auf dem Punkte hatte, wo man

glaubte, sie ohne Gegenwehr mit einem

Schlage todt zu machen. So hat man

in Genf und Bern Gesetze geschmiedet,

von welchen man durchaus wohl
wußte, daß die Katholiken sich ihnen

nicht unterwerfen konnten, ohne sich

selbst zu morde». Durch allerlei Mit-
tel hat man gesucht, diese Gesetze durch-

zudrängen und nun wo sich die Katho-
liken dagegen wehren, sind sie Verräther,

in Acht und Bann erklärt, die, wo

nicht anders, mit Gewalt unterworfen

werden sollen. Das, Herr Naiionalrath,
ist die Naturgeschichte der Katholiken-

Verfolgung in der Schweiz. Daß Sie
die richtigen Konsequenzen ans diesen

Thatsachen gezogen, gereicht Ihnen nnr

zur Ehre, weniger aber der Umstand,

daß Sie jene offenkundigen Thatsachen

zn Abrede zu stellen suchen. Ihre In-
terpellation ist aber für die Katholikeil

nur ein Grnnd mehr, wie ein Manu

zusammenzustehen und ihre Rechte zu

wehren.

Sie, die Katholiken, mögen aus Ihrer
Interpellation sehen, welches Ihre Pläne

und Ihre Absichten sind. Lange genug

hat der Schweizer Katholik stillschwei-

gend gelitten, und jedes Unrecht erdul-

det; es ist einmal an der Zeit, daß er

sich als Mann aufraffe und jedem

offen erkläre: Das dulde ich nicht länger!
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AusdcinJura. Z u rKal h o l i k en-

Verfolgung in der Schweiz.
Nachstehende Adresse wird in allen In-
rassischen Gemeinden unterzeichnet und

an die Negierungen und katholischen

Gesellschaften versendet, welche beim

Buudesrathe Schritte gethan haben zu

Gunsten der unterdrückten, katholischen

Jurassicr.

Theure Miteidgenossen!

Die katholischen Blätter der Schweiz

haben uns Nachricht gebracht, daß Ihr
zu unsern Gunsten beim Bundesrathe

Schritte gethan habt, um von dieser

Behörde Schutz unserer, seit 5 Iahreu
von der alten Regierung des Kautons

Bern, dem wir nach den« Vertrage des

Wiener Friedens und der Nennionsakte

(1815) augehören, unterdrückten reli-
giösen Rechte zu verlangen.

Dieser Schritt, der Euch eben so ehrt,
wie er uns tröstet in unserm langen

Leiden, verlangt von unsrer Seite eine

öffentliche Bezeugung unserer Dank-

barkeit.

Diese Pflicht der Dankbarkeit wollen

wir heilte erfüllen.

Ihr seid unsre Brüder nach dem

Glauben und nach dem Vaterlande.

Ihr gebt hievon ein glänzendes Zeug-

niß im Angesichte der Kirche und unsres

theuren Vaterlandes, der Schweiz.

Wir danken Euch aus dem Grunde

unsrer Herzen, die tief verletzt wurden

durch all die Angriffe, welche die Ber-

uerregicrung sich nicht scheute auszu-

führen gegen die uuaufhebbaren Rechte,

die uns durch Verfassung und Verträge ga-

rantirt sind. Wir ergreifen diese Ge-

lcgeuheit, um neuerdings zu protestireu

gegen die Willkühr, deren ohnmächtige

Opfer wir sind.

Mit Euch appelliren wir neuerdings

an die oberste Behörde der Eidgenossen-

schaff, auf daß unsre mißkannten Rechte

wieder zur Geltung kommen, auf daß

unsre, durch ein Untcrdrückungsgesetz,

welches man vom Bernervolke zum Hohn
der Gerechtigkeit und der Wahrheit

herauspreßte, auf das unwürdigste

geschändete Gewissensfreiheit, kräftig ge-

schützt werde.

Wir Protestiren ferner gegen die Be-

schädigungen, welche unsre Regierung

gegen die Ausübung unseres, durch die

Kautonsverfassung anerkannten und ga-

rantirteu Kultus, sich erlaubten. Diese

Beschädigungen bestehen, außer in der

ungesetzlichen Absetzung unseres würdu

gen und tüchtigen Bischofs Lachat, in

dem Verbote mit denselben zu verkehren,

in der Entziehung der Besoldung, welche

unser Klerus seit 5 Jahren erleidet,

und in der harten Nothwendigkeit in
der wir uns befinden, unsre erhabenen

Geheimnisse in verborgenen Scheunen

feiern zu müssen.

In Verbindung endlich mit Euch

protestireu wir feierlich gegen den Raub

unsrer Kirchen, unsrer Pfarrhäu-
ser und unsrer Pfarrgüter, die man
uns gewaltsam entrissen, zu Gunsten
einer unbedeutenden Minderheit von

katholischen Abgefallenen.

Vertrauend auf die Gerechtigkeit unsrer

Angelegenheit macheu wir einen letzten

Appell an die Gerechtigkeit des Bundes-

raths, dessen Pflicht es ist, die Ehre der

Eidgenossenschaft und die Rechte aller

Bürger zu schützen.

Vereinigt mit Euch durch die Ge-

meiuschast desselben Glaubens und der-

selben patriotischen Gesinnungen bitten

wir Euch

Theure Miteidgeuossen

deit Ausdruck unsrer lebhaften Dankbar-

keit und unsrer brüderlichen Ergebenheit

entgegen zu nehmen.

Es lebe die Schweiz!

Aus den Kantonen.
Der Raum gestattet uns nur ganz

kurze Hindeutungen.

Solothurn Der „Anzeiger" hält
der regierenden Partei ihre Thaten im

Kulturkampf kräftig und gemessen vor.

— Laudammaun Vigier war als Ab-

geordneter von Solothnru am

Rousseaufest in Genf.

Aargau. In Wegenstetten stieg am

14. d. der Eindringling über die Mauer.

Am gleichen Tage erklärte die Mehrheit
des Aargauer Volkes zum dritten Mal,
daß ihm dies Regiment, welches den

Narren und Schelmen Paläste baut und

den Altkatholikeu die Kirchenthüren öff-
net, nicht gefalle.

Basclstadt. Die Katholiken daselbst

sehen sich genöthigt, ihre nach Basel

übersiedelnden Glaubensgenossen vor
einem Kunstgriff zu warnen, und sich

offen und bestimmt als röm i sch - ka-

tho lisch zu erklären. Es ist zu wün-

scheu und zn erwarten, daß der bczüg-

liche Aufruf nicht nur in den Tages-

blättern erscheine, sondern von den Kan-
zcln herab veröffentlicht werde, damit
das gemeine Stücklein zu Gunsten der

Alrkaiholiken allgemein bekannt werde.

— Die Katholiken von Allschwil haben

von dem Papste einen silbernen Kelch

zum Geschenk erhalten.

Freiburg. Dieser Kanton hat die

Ehre, von den radikalen Schreiern jetzt

„verbr .." zn werden, um die Auf-
merksamkcit von der Genfer Schande

abzulenken. Hilft nichts, die Freibur-

ger wissen sich zu vertheidigen und die

Lügen zurückzuweisen; sie berathen sich

gemeinsam mit den Wallisern über

Schulfragen (Estavayer, 11. Juli), und

ein Freiburgischer Geistlicher (Ad. Blau-
chet) macht dem Kautoualmuseum eine

werthvolle Sammlung von Münzen zum

Geschenke.

Genf. Wiederum drei Kir-
cheu gest o hle n. Mit beredter und

entrüsteter Stimme protestirt die ganze

katholische Schweiz gegen die seit 5 Iah-
ren svstematisch ausgeführten Angriffe
der Genferregierung gegen die Rechte

der Katholiken. Aufgeregt durch diese

feierliche Zurückfordernng verlangte der

Bundesrath Informationen über das Sa-

krilegium in Chêne und verspricht die

Veröffentlichung der Protestationen, die

er erhalten, zugleich mit dem Entscheide,

den er fassen werde.

Und was treibt unterdessen die Re-

gierung von Genf? Sie wirft dem

Bundesrath und der katholischen

Schweiz den Fehdehandschuh ins Gesicht,

indem sie die Profanirung dreier weiterer

Kirchen dckretirt. Einige betrügerisch

gesammelte Unterschriften dienen ihr

dazu als Verwand. Kürzlich wurde ein

Brief aus Compesieres veröffentlicht,

worin ein Bürger erklärt, man habe ihn
trunken gemacht, um von ihm die Un-

terschrist zu erhalten. Er zieeh dieselbe

zurück und wolle mit dem Schisma

nichts zu thun haben. Betrogene Bür-

ger von Air-la-Ville zogen ebenfalls

ihre Unterschrift zurück. Trotz der uo-

torischen Schändlichkeit der Mittel, wo
mit eine lächerliche Minderheil zusam-

mengebracht wurde, hat die Regierung
nichts eiligeres zu thun als dieser die

Kirchen einzuräumen. Das Recht der

Mehrheit gilt ihr nichts, sie wird aus
das schändlichste mit Füßen getreten.
Mit den Landjägern und dem Kirchen-
erbrechen soll der elende Altkatholicis-
mus oder Staatskatholicismus, wie der

Schund heißt, eingeführt werden in die

Kirchen von Consignon, Compesieres,

Vernier. Ebenso soll das Pfarrhaus
in Meinier dem Schisma ausgeliefert
werden. He! Ihr noblen „43", nicht

wahr, das ist keine Verfolgung der Ka-
tholikeu in der Schweiz!

^ Ist es wahr, daß der Hr. Bun-
despräsident Schenk als solcher an
dem Nousseaufest Theil genommen? Die
Blätter melden es, wir können es nicht

glauben, daß der höchste Magistrat der

Eidgenossenschaft seine Stellung so com-

promitlirt habe. Und was sagt der

Buudcsrath zu der bald daraus in Genf
stattgefundenen Versammlung fremder

Hallunken zur Feier einer russischen

Mörderin?

Aus und von Rom. (15. Juli).
Se. Gn. Bischof M a r ille y von

Lausanne hat Rom wieder verlassen und

ist iir seine Diözese zurückgekehrt, nach-

dem er hier beim hl. Vater huldvolle

Aufnahme gefunden und mit Mitglie-
dern der kirchlichen Eongregationen

ernste Besprechungen gepflogen hatte

Se. Heiligkeit Papst Leo XIII. durch-

lebte eine sehr bewegte Woche, das beste

Zeugniß seiner Gesundheit. Hier einige

Bruchstücke seiner unausgesetzten Theil-
nähme. Vorerst empfing der hl. Vater

die katholischen Vereine aus Viterbo,
unter denen sich auch ein Arbeiter-
verein befand. — Sodann gab Se.

Heiligkeit dem Rath und den Sammlern

der römischen St. Peters-Pfeu-
u i g s - Bruderschaft Audienz

Dabei überreichte der Präsident den

in letzten Monaten gesammelten Peters-

Pfennig. — Ferner empfing der hl.

Vater eine Patricier-Deputation aus

Spvleto und sodann den Fürsten

Nospiglioui, welcher Leo XIII. eine Adresse

des Damenvereins von Padua
nebst einem von den Damen gesammel-



232

ten Peterspfennig überreichte. Kurz
vorher hatte das Kollegium der Kon-

sistorialadvokateu eine Privataudieuz, um

dem Papst den Tribut ihrer Ehrfurcht

und Treue zu stachen zu legen.

Neben diesen ünd andern zahlreichen

Audienzen hielt Se. Heiligkeit auch C o n-

gregationen. So begab sich zu-

förderst zum h. Vater die Ritencongre-

gation, um dort in Berathung zu zie-

hen, ob der Oroenspriester Pompilio

Pirotti, dessen Beatificationsprozeß an-

gestrengt ist, wirklich in heroischem

Grade tugendhaft gewesen ist.

So wurde die Reorganisation
der Rot a und der Prälatnr be-

rathen. Ferner wurden mehrere Akten

geprüft, welche sich auf das Consi-
storium beziehen, das Mitte Juli
stattfindet. Auch ist die Rede, daß eine

Enzyklika bezüglich der k ath oli-
schen P res se in Vorbereitung seie.

— In der Aula des Consistoriums

präsentirten sich die Neoklerikal-Zöglinge
des französischen Seminars und die des

polnischen und des deutsch-ungarischen

Kollegiums dem h. Vater. Die Zog-

linge des Germanicnms, welche in ihre

Heimath zurückkehren, baten besonders

um den apostolischen Segen.

Dabei hat Se. Heiligkeit Leo XIII.
sein Augenmerk fortwährend auf die

Verbreitung des Christen-
t h u m s in der H e i d e n w elt ge-

richtet. So hat Derselbe soeben wieder

ein neues apostolisches Vicariat errich-

tet. Es ist dieses jenes von Kan-Sou
in China.

Aus f e v nein Lande erhältLeoXlII.
öfters Zeicheil der Verehrung und Er-

gebenheit, welche er bei Regierungen in

il a h e il Landen nicht findet. So hat

der Präsident der Republik Haiti
den h. Vater zu seiner Thronbesteigung

beglückwünscht und in seinem und des

Volkes von Haiti Namen kindliche Ver-

ehrung und Gehorsam versprochen. Bei

der vom Erzbischof von Haiti gefeierteil

Andacht anläßlich der Thronbesteigung

Leo's XIII. nahm die ganze Regierung
des Landes Theil.

Das Schreiben, welches der h. Vater
dem Kardinalvikar in Betreff des kate-

chetischen Unterrichtes kürzlich zugesandt,

ist ans einen fruchtbaren Boden gefal-

len. Letzterer hat die Pfarrgeistlichkeit
der einzelnen Stadtdistrikte versammelt,

um gemeinsam mit ihnen die Maßnah-
men zu berathen, wie ein mehr regel-

mäßiger, allgemeiner und nutzbringender

Unterricht der Jugend und des Volkes

in den Heilswahrheiten zu erzielen sei.

In den letzten Tagen fand in der

Jgnatiuskirche das Triduum statt,

welches ein römischer Bürger als Ex-

piation der „V s l t a i r f e i e r" ange-

regt hatte. Die Betheiligung der Rö-

mer aus allen Ständen war eine außer-

ordentliche und ein deutlicher Protest

gegen die von den Rothen gehegten Ge-

sinnungen in Bezug auf Kirche und

Schule. Auch mehrere Bischöfe und der

Kardinal Simeoni nahmeil an der Feier

Theil.

Bezüglich der B e a t i f i k a t i o n

Papst Pius IX. bezieht sich bis jetzt

alles nur auf vorbereitende Schritte.

Allerdings ist bereits eine große Zahl
von Dokumenten über wunderbare Er-
eignisse eingegangen, die dann von der

Congregation zu prüfen wären. Der

Prozeß wird eventuell vom Präfekten

der Nitencongregation, M a r t i n elli,
geführt werden, und dürfte die Prü-
fnng der bisher eingesendeten Schrift-
stücke wenigstens 3 bis 4 Jahre in
Anspruch nehmen.

Personal-Chronik

A a r g a u. Die Kirchgemeinde Z n z g e n

hat am i-l. d. Hochw. Hru. Pfarrer Weber in
Göslikon zu ihrem Seelsorger gewühlt. —
Hochw. Hr. Pfarrhelfer H u b er in Mnri ist

nahezu einstimmig w i e d e r g e w ü h l t
worden.

M e h r e r a u. Zum Abt von Wettingen,
resp. Prior von Mehrerau, ist erwühlt Hochw.

Pater M a u r u S K a l k u m.

Luzern. In B e r o - M il n st e r starb

am Id. Juli der Hochw. Hr. Chorherr I o f.
A. A m r e i n im Alter von 89 Jahren,
k. t.

S ch w y z. In In g e n b o hl starb der

JnstitutSkaplan Jos. M. K a m m e n z i n d,

69 Jahre alt. II. I.

Lehrttngspatronckt
des schweizerischen Piusvrreins

1) Lehrmeister, welche Lehr-
linge annehmen:
1 Schmied, 1 Kupferschmied, 2 Küfer,

2 Wagner, 1 Glaser, 1 Schreiner, 4

Schuster, 1 Bäcker, 1 Buchdrucker, 2

Damenschneiderinnen, 5 Kleidermache-
rinnen.

2) Meisterschaften, welche
Arbeiter anstellen:
2 Landwnthe wünschen starke Knaben, 2

Meisterschaften suchen Diensimägde, 1

KäS- und Spezereihandlung einen zu-
verläßigen Knecht.

3) Lehrlinge, welche Meister
suchen:
1 zu einem Gärtner, 1 zu einem Buch-

binder, 1 zu einem Bäcker, I zu einem

Zuckerbäcker, 1 zu einem Buchbinder,
1 zu einem Schirmfabrikant, 1 zu einem

Steinhauer, 2 zu Zimmermeister, 4
in Handlungshäuser, 2 Töchter in La-

dengeschäfte, 2 Töchter zu Näherinnen
und Putzmacherinnen zu weiterer AuS-

bildung.

4) Arbeiter, welche Arbeit
suchen:
2 Schmied, 2 Schlosser, 3 Zuckerbäcker,

1 Wagner, 1 Flaschner, 1 Sattler, 2
Schreiner, 4 Knecht zu einer Herr-
schaft, 1 für leichte Beschäftigung, 2

Buchhalter, 1 Bautechuiker, 1 Haus-
hälterin, 1 Dienstmädchen.

?.8. Anmeldungen ohne Empfehlung von
Seite Hochw. Geistlicher oder Vorstände
des Piusvereins, sowie unfrankirte Briefe
werden nicht berücksichtigt. Ist eine Stelle
durch das Patronat besetzt worden, so

ersuche um baldige Anzeige; für Rückant-
Worten w. erbitte entsprechende Frankatur-
beilage.

Die Direktion
des Lehrlingspatronats in Jonschwil.

Inländische Mission.

a. Gewöhnliche Vereinsbeiträge,
llebertrag laut Nr. 23 : Fr. 1t,122. 16

Von einem ungenannten Dienst-

knecht « 19. —

Ans der Pfarrei Mari. I.Send. 199. —

Von Ungenannt in Homburg „ 19. —

Aus der Pfarrer Escbolzmatt „ 79. —

„ „ Kirchgemeinde Berg „ 79. —

„ Pfarrei Dictwil „ 33. —

Von I. I. F. 5. -
Durch Hochw. Hrn. Professor L.

HaaS in Luzern: Von Sch. « 199. —

Fr. 11,829. 16

Der Kassier der int. Mission:
Szeiffer-Simiger in Lnrrrv

Bei der Expedition eingegangen:
Für die Hungernden in China:

Kiichenopfec der kath. Psarrgemeinde

Znrzach Sonntags den 11. Juli Fr. 67. —
Aus der Pfarrei Flumenthal „ 12. —

Für die inl. Mission:
Aus der Pfarrei Flnmenthal „ 19. —

Aiyrigr X Empfehlt»!«,.
Unterzeichnete empfehlen sich der Hochwürdigen Geistlichkeit und verehrt. Kir-

chenbehörden bestens für Anfertigung aller Art kirchlicher Gewänder, wie: Meßge-

wänder, Rauchmäntel, Levitenröcke, Vela, Ciborienmäntelchen, Stolen, Ministranten-
röcke, Alben, Chorröcke nnd Krägen, Ministrantenchorhemden, Bahrtücher u. s. w.,
und auf bevorstehende Festzeiten auch namentlich für Traghlinmel und Kirchen-
sahnen, und bitten, was letztere betrifft, um gefällige frühzeitige Bestellung, besonders

von Fahnen mit Gemälden.
Auch halten von verschiedenen genannten Gegenständen stets einen Vorrath,

wie z B. von Meßgewändern, Ciborienmäntelchen, Stolen, ^Chorrvcken (mit schönen

Spitzen bis zu 60 Centimeter Breite), Alben, Ministrantenchorhemden u. s. w.

Hochachtungsvollst empfehlen sich

Geschwister Müller
I()w in W yl, Kt. St. Gallen.

Im Verlage von Franz Kirchheim in Mainz sind soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die heilige Cäeilm.
Ein Glorieubild aus dem zweiten Jahrhundert.

Von »r. Conrad Martin, Bischof von Paderborn.
8°. geh. Fr. 1. 50.

Schwester Charitas,
geborene Gräfin Coudcnhove.

Ein Lebensbild aus der Gegenwart.
Von Anna Maria Gräfin Coudenhove»

8°. geh. Preis Fr. 1. 90. 35

Druck und Erpedition von B. Schmendimaun in Solothnrn.


	

